
Der Polizeipräsident
in Berlin

Der Polizeipräsident in Berlin
Landeskriminalamt - LKA 572
Platz der Luftbrücke 6
12101 Berlin(Tempelhof)
Fon: 030/4664-957 210 /211/212
Fax: 030/4664 -957 298

Hinweise
für die Durchführung von öffentlichen Versammlungen  

unter freiem Himmel und Aufzügen

1. Rechtsgrundlage ist das Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz -VersG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 1978 (BGBl.  I,  S. 1790), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 8. Dezember 2008 (BGBl. I, S. 2366).

2. Die Bekanntgabe der Veranstaltung darf frühestens 48 Stunden nach Anmeldung bei der Polizei 
erfolgen. In der öffentlichen Einladung (Plakate, Flugblätter usw.) muss der Veranstalter seinen 
Namen angeben (§ 2 VersG).

3. Der in der Anmeldung genannte Leiter muss sich mit den Bestimmungen des Versammlungsge-
setzes vertraut machen. Insbesondere hat er für den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung 
zu sorgen (§ 8 VersG). Hierzu wird auch auf die Ziffer 6 hingewiesen. Vermag er sich bei Aufzügen 
nicht durchzusetzen, so ist er verpflichtet, den Aufzug für beendet zu erklären (§ 19 VersG).

4. Der Veranstalter oder Leiter soll mit dem örtlichen Einsatzleiter der Polizei vor und während der 
Veranstaltung Verbindung halten und im gegenseitigen Einvernehmen Kontaktpersonen benennen, 
die erforderlichenfalls verbindliche Absprachen zur Beseitigung von Zwischenfällen treffen können. 
Während der Versammlung hat der benannte Leiter ständig anwesend zu sein.

5. Ein Abweichen von den Angaben in der Anmeldung (z. B. Streckenänderung) bzw. die Nichtbeach-
tung der Auflagen berechtigen zur Auflösung (§ 15 VersG) und sind strafbar (§ 25 VersG)  
bzw. können als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden (§ 29 Nr. 3 VersG).

6. Ordner und Teilnehmer dürfen keine Waffen oder sonstige Gegenstände mit sich führen, die ihrer 
Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt 
sind. Ebenso ist es verboten, Waffen oder die vorgenannten Gegenstände auf dem Wege zu öf-
fentlichen Versammlungen und Aufzügen mit sich zu führen, zu derartigen Veranstaltungen hinzu-
schaffen oder sie zur Verwendung bei derartigen Veranstaltungen bereitzuhalten oder zu verteilen.

7. Nach § 17a VersG ist es grundsätzlich verboten, sich passiv zu bewaffnen und zu maskieren bzw. 
zur Vermummung geeignete Gegenstände mitzuführen. Dies gilt sowohl für die Teilnahme an 
Versammlungen und Aufzügen als auch auf dem Weg dorthin. Personen, die diesen Verboten zu-
widerhandeln, können durch die Polizei von der Versammlung oder dem Aufzug ausgeschlossen 
werden. Ferner können Verstöße gegen diese Verbotsnormen mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bzw. mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahndet werden.

8. Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen  
politischen Gesinnung dürfen grundsätzlich nicht getragen werden (§ 3 VersG).
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9. Die Inbetriebnahme von Lautsprechern ist nur insoweit und in der Lautstärke zulässig, wie es die 

Meinungskundgabe an die Versammlungsteilnehmer erforderlich macht. Besondere Rücksichtnah-
me ist gegenüber Anwohnern geboten. Sofern durch den Betrieb von Lautsprechern polizeiliche 
Lautsprecherdurchsagen beeinträchtigt werden, hat der Veranstalter diesen Betrieb auf Weisung 
des örtlichen Einsatzleiters der Polizei einzustellen.

10. Wird der Aufzug mit Fahrrädern durchgeführt, sind die Bestimmungen der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) grundsätzlich zu beachten, insbesondere wird auf § 27 StVO hingewiesen. Mitgeführ-
te Transparente oder Plakate dürfen ein sicheres Führen der Fahrräder nicht beeinträchtigen

11. Soweit Demonstrationszüge über Straßenbahngleise führen, ist zu beachten, dass mitgeführte 
Plakate, Transparente, Spruchbänder o. ä. eine Traghöhe von vier Metern nicht überschreiten, um 
eine Berührung mit der elektrischen Oberleitung zu vermeiden.

12. Den Kirchen steht nach Artikel 4 des Grundgesetzes und Artikel 29 der Verfassung von Berlin das 
Recht auf ungestörte Religionsausübung zu. Dies ist zu beachten, wenn der Aufzug an einer  
Kirche vorbeiführt oder sich am Versammlungsort eine Kirche befindet.

13. Soweit Versammlungen vor diplomatischen oder konsularischen Vertretungen beabsichtigt sind, 
finden die Bestimmungen der Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vom  
18. April 1961 (BGB1. II, 1964, S. 957 ff.) und konsularische Beziehungen vom 24. April 1963 
(BGB1. II, 1969, S. 1587 ff.) Anwendung. Danach hat die Polizeibehörde alle geeigneten Maßnah-
men zu treffen, die verhindern, dass der Friede oder die Würde der Vertretung beeinträchtigt wird.

14. Soweit Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge in der Nähe des Deutschen Bundesta-
ges, des Bundesrates oder des Abgeordnetenhauses von Berlin stattfinden sollen, sind die Bestim-
mungen des Gesetzes über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane des Bundes (BefBezG) vom 
8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366) bzw. des Gesetzes über die Befriedung des Tagungsortes des 
Abgeordnetenhauses von Berlin (Berliner Bannmeilengesetz vom 17. März 1983 (GVBl. S. 482), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 1998 (GVBl. S. 18), zu beachten. 
Danach ist für Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge in diesen Gebieten eine besonde-
re Zulassung des Bundesinnenministeriums bzw. des Präsidenten des Abgeordne¬tenhauses von 
Berlin erforderlich.  
Nähere Einzelheiten hierzu sind den Gesetzestexten selbst zu entnehmen oder können bei der 
Versammlungsbehörde Berlin unter den auf der Anmeldebestätigung angegebenen Rufnummern 
abgefragt bzw. in Form eines besonderen Hinweisblattes abgefordert werden. Ohne diese  
Zulassung sind Versammlungen in diesen Bereichen verboten (§ 16 VersG). Zuwiderhandlungen 
sind mit Freiheitsstrafe bzw. Geldbuße bis zu 15.000,- Euro bedroht.

15. Zur Vermeidung von Anschlussdemonstrationen ist es im Interesse des verantwortlichenLeiters 
zweckmäßig, in geeigneter Weise sicherzustellen, dass nach Beendigung der Veranstaltung Trans-
parente, Spruchbänder, Plakate usw. nicht weiter gezeigt werden. Es empfiehlt sich, diese durch 
Ordner einsammeln und in einem Kraftfahrzeug abtransportieren zu lassen. 
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